
Vergaberecht

Neuerungen seit 2016



Oberhalb 

des EU-Schwellenwertes

EU- Richtlinien
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Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB Teil 4)

Vergabegesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge

(VgV)

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
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EU-Schwellenwert = Geschätzter Auftragswert

Was bedeutet das?

Gesamtwert der Maßnahme (netto)
Bauleistungen – Beispiel

Tiefbau                       1.500.000 €

Rohbau      2.400.000 €

Dach                                   900.000 €

Zimmerer                        1.200.000 €

Elektro                            300.000 €

Maler                                  50.000 €

Gesamt >5.548.000  €
Alle Gewerke müssen europaweit 

ausgeschrieben werden!



E-Vergabe

Oberhalb des EU-

Schwellenwertes

Seit Oktober 2018 nur noch elektronische 

Angebote zulässig!

Unterhalb des EU-

Schwellenwertes

Januar 2019: AG muss elektronische Angebote 

akzeptieren!

Januar 2020: Nur noch elektronische Angebote 

zulässig!

Ausnahme: Bauleistungen!!!(noch)


